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besonders schützenswert
er Baumbestand

(z.B. Handausschachtung)

besonders schützenswe
rter Baumbestand

(z.B. Handausschachtung)

Mindestabstand 3,0m zu

Böschungsoberkante (hier näherungsweise

dargestellt) wird 

BOR 1-11 (Läng
e: 360 Meter)

Ist

(Analyse BOR)

Weg bahnparallel, 1,2-1,5m, wassergebundene Decke,

unbeleuchtet, ggf. Versetzung des Zaunes notwendig

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ 4

Zielwert: RGW 4,0m

geplanter

Streckentyp

RGW 4,0m

Maßnahmen

(baulich)

Neuanlage gemeinsamer Geh-/Radweg mit 4,0m Breite

Maßnahmen

Ausstattung

Beleuchtung, Beschilderung, Markierung

Grunderwerb Grunderwerb von HGK erforderlich; im nordwestlichsten

Teilabschnitt zu
r Einhaltung des

 Standards zusä
tzlich ein kleines

Teilstück von "R
oisdorfer Minera

lquellen"

Einschränkungen

/ sonstiges

freimachen des 
Baufelds inkl. Fä

llung einzelner B
äume

erforderlich; bes
ondere Maßnah

men im Bereich
 einzelner,

erhaltenswerter
 Bäume

Baustufe
Baustufe I

AL 1-1 / 1-2 (Lä
nge: 530 Meter)

Ist

(Analyse AL)

Weg bahnparallel, 1,2-1,5m, wassergebundene Decke,

unbeleuchtet, ggf. Versetzung des Zaunes notwendig

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ 4

Zielwert: RGW 4,0m

geplanter

Streckentyp

RGW 4,0m

Maßnahmen

(baulich)

Neuanlage gemeinsamer Geh-/Radweg mit 4,0m Breite

Maßnahmen

Ausstattung

Beleuchtung, Beschilderung, Markierung

Grunderwerb Grunderwerb von HGK erforderlich (Nutzungskategorie

Grünland); dam
it einhergehend:

 Übernahme der

Verkehrssicheru
ngspflicht für de

n angrenzenden
 Baumbestand)

Einschränkungen

/ sonstiges

freimachen von
 Gestrüpp, ggf. 

Rodung einzeln
er dünnstämmig

er

Bäume; dickstäm
miger Baumbes

tand im Konfliktb
ereich ist

bereits zur Entnahme markiert; Konflikte mit wasserrechtlichen

Belangen: Absta
nd zur Böschun

gsoberkante / V
errohrung des

Entlastungsgrabens erforderlich

Baustufe
Baustufe I
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AL KP-A

Ist keine Querungsanlage

geplanter

Knotenpunkttyp

2 Varianten

V1: Radverkehr bleibt

untergeordnet /

V2: signalisierte Querung

Maßnahmen

(baulich)

in beide Varianten: Gestaltung der

Anschlussbereiche inkl. Sperrung der

Zufahrt zum Weg entlang des Bachs

(Parkplätze entfallen); weitere

Maßnahmen nach Variante

Maßnahmen

Ausstattung

Beleuchtung, Beschilderung, Markierung

Einschränkungen

/ sonstiges

siehe Variantenbeschreibungen

Baustufe Baustufe I

B

o

r
d

a

b

s
e

n

k
e

n

4
.
0
0

~
5
.
0
0

VARIANTE 1 - Radverkehr

bleibt untergeordnet

- Querungssituation bleibt konfliktbehaftet

- durch die dargestellten baulichen Anpassungen werden maximal

  erzielbare Qualitätsverbesserungen bei Beibehaltung des Knotentyps

  ungesicherte Querung angestrebt

- die Maßnahmen berücksichtigen, dass das Querungsverhalten der

   Radfahrer und Fußgänger von der Verkehrssituation "Bahnübergang

   geschlossen" / "Bahnübergang geöffnet" abhängig ist (beide Zustände

   müssen in der Planung berücksichtigt werden)

HINWEIS zur BARRIEREFREIHEIT

-  Die hier vorliegende Querungssituation erfordert grundsätzlich eine

   gesicherte Querung für den Fußverkehr, insbesondere für

   (seh-)behinderte Personen ("Barrierefreiheit"). Eine gesicherte

   Querung für Sehbehinderte ist im unmittelbaren Vorfeld des

   Bahnübergangs nur signalisiert möglich.

- Wenn eine gesicherte Querungsstelle nicht eingerichtet werden kann,

   besteht die Möglichkeit nach DIN 32984 eine ungesicherte

   Querungsstelle anzuzeigen; dies muss gemäß Kapitel 5.3.6 erfolgen.

   Aufgrund der Verkehrsbelastung und der Lage der Querungsstelle ist dies

   hier nicht unkritisch, kann aber in Zusammenhang mit den

  Schrankenschließzeiten - damit temporär gesichert - durchgeführt werden.

AL 1-3 (Länge: 5
30 Meter)

Ist

(Analyse AL)

Tempo 30-Zone, FB 3,5-5,5m, letzter Abschnitt liegt im LSG

Anforderungs-

profil

Anforderungsprofil: Typ FS

Zielwert: Fahrr
adstraße ≥ 4,0m

geplanter

Streckentyp

Fahrradstraße m
it Breite ≥ 4,0m;

jedoch: Breite abschnittsweise < 4,0m;

(Ausbau des sch
malen Teilabsch

nitts auf ≥ 4,0m kaum

realisierbar; Engstelle ist hinzunehmen)

Maßnahmen

(baulich)

 -

Maßnahmen

Ausstattung

Beschilderung, Markierung

Grunderwerb

 -

Einschränkung
en

/ sonstiges

absolutes Halteverbot im Abschnitt zwischen L113 und

vorhandenen Parkbuchten einrichten (ggf. Ausweichparkplatz

anbieten); Freig
abe Fahrradstra

ße für Anlieger

Baustufe
Baustufe I

Z

u

f
a

h

r
t
s
b

e

r
e

i
c
h

a

b

p

o

l
l
e

r
n

Hinweis zur informellen Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis)

- Die vom Gutachter zur Prüfung empfohlene Anlage eines FGÜ zur Herstellung einer gesicherten

Querungsstelle für den Fußverkehr wird auch in einiger Entfernung (> 35 Meter) vom

Bahnübergang ausgeschlossen. Für die hier bearbeitete Aufgabe ist dieser Aspekt nur von

nachrangiger Bedeutung und wird daher nicht weiter behandelt. Diese Position sollte jedoch bei

der weiteren Planung (Barrierefreiheit; Gesamtkonzept zur Aufwertung des Haltepunktes - siehe

unten -) berücksichtigt werden.

- Eine vom Gutachter empfohlende Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30

km/h im Bereich der Querungsstelle wird für entbehrlich gehalten, da dieser Bereich aufgrund der

Kurvenlage ohnehin nur mit 30 km/h durchfahren werden kann.

Hinweis zu weiteren Planungen / Beschlüssen des Gemeinderates Alfter

- Bushaltestelle wurde in den Bereich nordöstlich des Park&Ride-Parkplatzes verlegt

  (zusätzlicher Querungsbedarf).

- Beschluss zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Aufwertung des Haltepunktes der

  Stadtbahnlinie 18.

Hinweis zu weiteren Erfordernissen

Parkstände sind Gegenstand einer früheren

Fördermaßnahme. Nach Ansicht des Fördergebers

ist Zweckbindungsfrist noch nicht abgelaufen - es

wird geprüft, ob eine Umwidmung möglich ist.

Hinweis zur informellen Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde (Rhein-Sieg-Kreis)

Im Zuge der Ausweisung als Fahrradstraße sollte die Kennzeichnung/Erkennbarkeit der

Pflanzkübel durch Erneuerung bzw. beidseitige Kennzeichnung der Pflanzkübel mit Leitplatten

(Z 626) erfolgen. Alternativ ist ein Entfernen der Pflanzkübel und der Einsatz baulicher,

geschwindigkeitsdämpfender uind radfahrerfreundlicher Maßnahmen (z.B. geteilte

Plateauaufpflasterungen) zu prüfen.
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VARIANTE 2 -

signalisierte Querung

- die signalisierte Querung bietet eine sehr gute Verkehrsqualität und

  maximale Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr

- baulichen Anpassungen in den Abschlussbereichen   erforderlich

- die Maßnahmen berücksichtigen, dass das Querungsverhalten der

   Radfahrer und Fußgänger von der Verkehrssituation "Bahnübergang

   geschlossen" / "Bahnübergang geöffnet" abhängig ist (beide Zustände

   müssen in der Planung berücksichtigt werden)

-  barrierefreie Gestaltung der signalisierten Querungsanlage realisierbar

-   Realisierbarkeit einer signalisierten Querung zweifelhaft (hohe

    Komplexität und Kosten durch spezifische Anforderungen der

    Bahnquerung; Zustimmung von HGK und Straßen NRW fraglich,

    u.a. anderem aufgrund spürbarer Verschlechterung der

    Verkehrsqualität für den Kfz-Verkehr)
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Luftbilder & Kartengrundlage mit freundlicher Genehmigung der Stadt Bonn, Stadt Bornheim, Gemeinde Alfter

Flächensignaturen

Abschnitte

Querschnittsänderung innerhalb des Abschnitts (an Engstellen)

Hauptabschnitte laut Wettbewerbsbeitrag

Stecknadeln zeigen Norden an (Nordpfeil)

Abschnitte & Hauptkonflikte

AB Stadtverkehr - A. Blase

Büro für Stadtverkehrsplanung

im Auftrag der Gemeinde Alfter,

Stadt Bonn, Stadt Bornheim

Fahrbahnmarkierungen

"Aufmerksamkeitspflaster" im Querungs-/Übergangsbereich

zu (gemeinsamen) Flächen mit dem Fußverkehr

Radweg oder Rad-/Gehweg in Hoch- oder Tieflage

(z.B. Brücke; Stützkonstruktion mit Betonplatten)

Grünflächen

Vorplanung RadPendlerRoute Bornheim - Alfter - Bonn

Stadtgebiet Bornheim / Gemeindegebiet Alfter

Abstandsflächen (z.B. baulicher Sicherheitstrennstreifen)

Gehwege

Ausbau Bestand (Verbreiterung)

Kante des (Geh-) Radwegs entspricht der bestehenden Kante

Ausbau Bestand mit neuer Planungsachse / Neubau

Planungserfordernis (Aus-/ Neubau)

neue Kante durch Verbreiterung

beide Kante des (Geh-) Radwegs werden neu gesetzt


